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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §34 Abs3;

Rechtssatz

Der Verlust eines Wohnhauses von nahen Angehörigen ist nicht mit deren Existenzbedrohung gleichzusetzen, die eine

sittliche P9icht zur Bürgschaft auslöst. Es besteht keine sittliche P9icht zu unangemessener eigener Belastung (hier:

Bürgschaft im Ausmaß von mehr als einem doppelten Jahresnettoeinkommen zur Unterstützung von Schwester und

Schwager).
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